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NEUJAHRSWUNSCH  
 

Das alte Jahr hat sich geneigt, 

das neue uns die Wege zeigt. 

Noch liegt es da wie frisch gefall’ner Schnee, 

bereit für Glück und manche neue Idee. 
 

Ein jedes Herz schlägt nun im Takt, 

von Zuversicht und Mut gepackt. 

Was gestern war, bleibt nun zurück, 

wir schauen vorwärts, Richtung Glück. 
 

Möge Zeit dir stets das Beste schenken, 

das Schicksal deine Schritte lenken. 

Gesundheit, Freude, Sonnenschein, 

sollen im neuen Jahr deine Begleiter sein. 
 

 

AMTLICHER TEIL  
 

DIE GEMEINDEVERWALTUNG INFORMIERT  
 

Hauptuntersuchung von Zugmaschinen 

Der TÜV-Süd bietet Ende Januar 2026 die Möglichkeit, Zug-

maschinen (Schlepper) in Tiefenbach oder in Stafflangen 

prüfen zu lassen. Ein Termin wird erst nach der Anmeldung 

bekanntgegeben. Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 

Mo., 12.01.26, im Rathaus Tiefenbach, Tel. 07582/2330 an.  
 

Amtliche Bevölkerungsfortschreibung  
 

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde 

Tiefenbach beim Statistischen Landesamt Baden-Würt-

temberg beläuft sich laut Mitteilung vom 17.12.25 zum 

30.09.25 auf 549 Personen (Vorjahr: 535 Personen), davon 

männlich 279 Personen, weiblich 270 Personen. 
 

NÄCHSTE ABFUHRTERMINE:  
 

Restmüllabfuhr:    Mittwoch, 14.01.26 

Zur Abfuhr müssen die Tonnen / Säcke jeweils ab 06:30 Uhr 

bereitgestellt sein. Die Angaben sind ohne Gewähr. 

Abfuhrtermine digital? Der Landkreis Biberach hat hierfür 

die Abfall App Biberach eingerichtet.  

Wesentliche Funktionen: Push-Nachrichten, Online-Anträge 

u. a. für Sperrmüll, Abfall ABC, uvm. Holen Sie sich die An-

wendung in den jeweiligen App-Stores.  
 

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Samstag, Sonntag, Feiertag von 09 – 19 Uhr; Sana MVZ, 

Marie-Curie-Straße 6, Biberach.  

Rufnummer für den Allgemein,- Kinder-, Augen-  

und HNO-ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117 

Zahnärztlicher Notdienst:   0761/120 120 00 

Kinder-Ärztliche Bereitschaftspraxis Ulm 
 

Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Eystr.24, Ulm:  

Montag - Freitag: 19 - 22 Uhr,  

Samstag, Sonntag und Feiertage: 09 - 21 Uhr. 
 

APOTHEKENNOTDIENST 
 

Samstag, 10.01.26 Alte Apotheke Bad Schussenried, 

Wilhelm-Schussen-Str. 23, Tel: 07583/847 
Sonntag, 11.01.26 Rathaus-Apotheke Bad Schussenried 

Wilhelm-Schussen-Str. 40, Tel: 07583/505 

 

Nr. 1/2   Donnerstag, 09.01.26 
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 Gemeinde Tiefenbach am Federsee 

Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2025 -Stand 07.01.26 

Grundlage: Regionaldaten des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg / Gemeindedaten für 2025 

P.S.: Die Daten für das Jahr 2025 sind vorläufig, diese Daten werden im zweiten Quartal 2026 amtlich festgestellt. 

 

 

 

Bevölke- Über- Wande- Bevölke- Berichtigung Bevölke-

rungstand Sterbe- schuss rungs- rungszu- Zensus rungstand

zum 01.01. Geburten fälle  / Defizit Zuzug Wegzug saldo nahme 2011 / 2022 zum 31.12.

2006 513 3 1 2 27 38 -11 -9 504

2007 504 5 7 -2 27 31 -4 -6 498

2008 498 8 4 4 39 23 16 20 519

2009 519 12 6 6 40 25 15 21 540

2010 540 8 7 1 17 33 -16 -15 525

2011 525 4 4 0 16 36 -20 -20 505

2012 505 8 5 3 41 16 25 28 -5 528

2013 528 7 7 0 17 27 -10 -10 518

2014 518 7 2 5 26 36 -10 -5 513

2015 513 6 0 6 26 30 -4 2 515

2016 515 4 5 -1 21 26 -5 -6 509

2017 509 7 7 0 17 26 -9 -9 500

2018 500 7 2 5 26 12 14 19 519

2019 519 1 2 -1 40 18 22 21 540

2020 540 7 4 3 32 24 8 11 551

2021 551 2 6 -4 10 32 -22 -26 525

2022 525 6 2 4 32 24 8 12 6 543

2023 543 6 5 1 30 28 2 3 546

2024 546 2 5 -3 42 39 3 0 546

2025 546 4 4 0 30 27 3 3 549
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Eisläufer und Winterliebhaber auf dem Federsee 
Stadt Bad Buchau und Gemeinde Tiefenbach warnen vor 
Gefahren! 
Es ist einfach zu verlockend: Bei herrlichem Winterwetter 

und kalten Temperaturen ist der gefrorene Federsee eine 

Einladung an alle Eisläufer und Winterliebhaber. Doch das 

Eis kann unterschiedlich beschaffen sein und besonders 

Auswärtige unterschätzen das Risiko. Die Stadt Bad Buchau 

und die Gemeinde Tiefenbach weisen daher ausdrücklich 

darauf hin, dass das Betreten der Eisfläche aus haftungs-

rechtlichen Gründen der Stadt Bad Buchau und der 

Gemeinde Tiefenbach nicht erlaubt ist. Der allergrößte Teil 

der Seefläche des Federsees liegt auf Markung Bad Buchau. 

Daher liegt die Zuständigkeit bei der Stadt Bad Buchau. Die 

Stadt Bad Buchau und die Gemeinde Tiefenbach warnen, die 

Eisfläche nicht zu betreten, so schön und toll das auch sein 

mag. 
 

Ausgabe Landesfamilienpass 2026 
Die Gutscheine für den Landesfamilienpass für das Jahr 2026 

können bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden.  

Wer ist berechtigt (Voraussetzungen): 

• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten 

Kindern. 

• Alleinerziehende mit mindestens einem kindergeld-

berechtigten Kind. 

• Familien mit einem schwerbehinderten Kind (mind. 50% 

Erwerbsminderung). 

• Familien, die Kinderzuschlag, Wohngeld oder Bürgergeld 

beziehen. 

• Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz erhalten. 

In Bezug auf Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

können diese noch mitgezahlt werden, sofern sie noch kin-

dergeldberechtigt sind, also noch eine Schule / (Fach-)Hoch-

schule besuchen oder in einem Ausbildungsverhältnis 

stehen und mit Erstwohnsitz bei den Eltern gemeldet sind. 

Es genügt hierbei, dass die Leistungsberechtigung zum Zeit-

punkt der Antragstellung besteht. Die Landesfamilienpass-

berechtigten sind verpflichtet, den Pass sowie die nicht 

verwendeten Gutscheinkarten zurückzugeben, sobald die 

Voraussetzungen wegfallen. 
 

Jugendschutz in der Fasnet 

Im Hinblick auf die Fasnet wird auf die wichtigsten Jugend-

schutzbestimmungen hingewiesen: Jugendliche ohne Be-

gleitung eines Erziehungsberechtigten dürfen ab 16 Jahren 

tanzen gehen bis längstens 24 Uhr. Kinder und Jugendliche 

in Begleitung eines Erziehungsberechtigten dürfen ohne Al-

tersbeschränkung an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 

Verboten ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, 

ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei öffent-

lichen Tanzveranstaltungen anwesend zu sein. Erziehungs-

berechtigte sind Eltern sowie Personen über 18 Jahren, 

denen von den Eltern ausdrücklich die Aufsichtspflicht über-

tragen wurde! Branntwein (Schnaps u.ä.) und brannt-

weinhaltige Getränke dürfen nur an Personen ab 18 Jahren 

abgegeben werden. Nach § 10 JuSCHG dürfen an Kinder  

oder Jugendliche weder Tabakwaren abgegeben werden 

noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden.  

Verstöße gegen die Bestimmungen des Gesetzes zum 

Jugendschutz in der Öffentlichkeit können als Ordnungs-

widrigkeit mit hoher Geldbuße geahndet werden. 
 

A  S  T    VERANSTALTUNGSKALENDER JAN. 2026 
 

13.01.26 Seniorennachmittag im Schützenhaus 

 Schützenverein Federsee  

16.01.26 HEXPlosion in Bad Buchau, NZ Feuerhexen,  

17.01.26 Jahreshauptversammlung im Forum Seekirch, 

Modellflugverein Seekirch  

23.01.26 Narrenbaumstellen mit anschließender Brauch-

tumsparty im Gemeindesaal Tiefenbach,  

 NZ Feuerhexen 

24.01.26 Skiausfahrt, SV Eintracht Seekirch,  

24.01.26 Christbaumsammeln, JFW Alleshausen 

31.01.26 Kirchenpatrozinium St. Blasius, Kapelle Allesh.  
 

GEMEINDERAT TIEFENBACH 
 

Bericht aus der öffentlichen Sitzung vom 22.12.25 
Der Vorsitzende geht im Bericht des Bürgermeisters kurz 

auf folgende Themen ein: 

Beim Breitbandausbau konnten die Belagsarbeiten für die 

Trassenarbeiten in den öffentlichen Straßen noch in 2025 

durchgeführt werden. Die Abnahme dieser Arbeiten erfolgt 

im Januar 2026. Die Herstellung der Hausanschlüsse soll laut 

Fa. Alb-Elektrik bis Ende 1. Quartal 2026 abgeschlossen sein. 

Die Landkreisverwaltung hat am 05.11.25 den Entwurf des 

Kreishaushalt 2026 im Kreistag eingebracht. Der Kreistag hat 

am 12.12.25 eine Kreisumlage mit nunmehr 28 % für 2026 

beschlossen. Im bereits vorgestellten Haushaltsentwurf für 

2026 für Tiefenbach sind 264.850 € an Kreisumlage enthal-

ten, allerdings auf Grundlage eines Hebesatzes von 29,5 %. 

Mit nun 28,0 % beträgt die Kreisumlage 251.380 €, also 

13.470 € weniger als bisher geplant.  

Die OEW Breitband GmbH hat mit Schreiben vom 05.12.25 

über einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der Neuaus-

schreibung des Netzbetriebsvertrags im Landkreis Biberach 

und damit auch in Tiefenbach informiert. Nach sorgfältiger 

Prüfung und Bewertung der eingegangenen Angebote konn-

te das Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen 

werden. Künftig die Telekom Deutschland GmbH als Netzbe-

treiber für das neu ausgebaute Netz (fttb) in Tiefenbach tätig 

werden. Wichtig ist: Im Rahmen dieser Ausschreibung 

wurde ausschließlich der Netzbetrieb im Rahmen des 

Ausbaus der grauen Flecken an die Telekom Deutschland 

vergeben. Die Netcom GmbH hat in der Zwischenzeit einen 

Open Access für dieses Netz (fttb), das derzeit ausgebaut 

wird, beantragt. Stand heute ist davon auszugehen, dass die 

Netcom künftig ebenfalls als Anbieter für diese neue Netz in 

Tiefenbach berechtig ist. 

Die Niederschrift der öff. Sitzung vom 26.11.25 wird be-

kannt gegeben. Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll. 

Bei Annahmen von Spenden wurde der diesjährige Weih-

nachtsbaum an der Oswaldkapelle als Sachspende von BM 
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a.D. Hans Müller zum Sachwert von 175 € beschlossen. Von 

Helmut und Christine Müller ist eine Geldspende in Höhe 

von 50 € eingegangen. Der Gemeinderat nimmt einstimmig 

beide Spenden dankend an. 

Das Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde hat 

mit Schreiben vom 01.12.25 eine eingeschränkte Abschluss-

bestätigung zur überörtlichen Prüfung der Eröffnungs-

bilanz gemäß § 114 Abs. 5 Satz 3 GemO erteilt. Einge-

schränkt deshalb, weil die Gemeinde einen Prüfpunkt bis-

lang nicht ausräumen konnte und (nach wie vor) eine andere 

Auffassung als die Rechtsaufsicht vertritt. Es geht inhaltlich 

um die Umgliederung von durchlaufenden Geldern (insb. 

Klärgebühren), die in internen Auswertungen als negative 

Verbindlichkeit anstatt als Forderung ausgewiesen werden. 

Die Gemeinde hat sich mit dem Kommunalamt nun darauf 

verständigt, dass dieser Buchungsvorgang ab dem Jahres-

abschluss 2022 so umgesetzt wird. Zu diesem Zeitpunkt 

dürfte der Gemeinde dann auch die uneingeschränkte 

Prüfungsbestätigung zugehen. Der Gemeinderat wird somit 

über diesen Abschluss der Prüfung unterrichtet. 

Die Prüfung der Schlussrechnung der Fa. Hämmerle zur 

Baumaßnahme Sanierung „alter Zeilweg“ wurde durch das 

beauftragte Ing.–Büro Schwörer vorgenommen. Herr 

Schwörer stellt die wesentlichen Zahlen und Abweichungen 

zur Kostenberechnung vor. Die Vergabesumme betrug 

669.448 €, die Abrechnung beläuft sich auf 648.774 €. Die 

Kostenunterschreitung beträgt somit 3,09 %. Die Kosten für 

die Verlegung der Wasserleitung betragen voraussichtlich 

43.209 €, die Vergabesumme mit allen Nachträgen betrug 

45.589 €, dies wäre eine Unterschreitung von 5,2 %. Die Prü-

fung dieser Schlussrechnung hierzu ist aber noch nicht ab-

geschlossen. Herr Schwörer bescheinigt der Fa. Hämmerle 

wie auch der Fa. Schick eine einwandfreie Bauausführung. 

Herr Schwörer stellt weiterhin die Ausführungsplanung für 

die Erschließung des Baugebiets „Zeilweg II“ für 9 Bauplätze 

auf Grundlage des genehmigten Bebauungsplans vor. 

 
Die aktualisierte Kostenberechnung (Gesamtkosten ein-

schließlich Nebenkosten und Honorar) sieht folgende Aus-

gaben vor: 

Straßenbau mit Straßenbeleuchtung  276.409,17 € 

Mischwasser-Kanal  173.598,57 € 

Regenwasser-Kanal II  164.853,23 € 

Wasserleitung  98.795,78 € 

Gesamt 713.656,75 € 

BM Müller ergänzt: Hinzu kommen dann noch  

Vermessungskosten in Höhe von vorauss. 22.617,14 € 

Voraussichtliche Baukosten insgesamt: 736.273,89 € 

Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Ausführungsplanung 

im Januar 26 fertiggestellt sein sollte, bis Ende Februar 26 ist 

die Erstellung und Versand der Leistungsverzeichnisse für 

die beschränkte Ausschreibung vorgesehen. Die Angebots-

phase ist im März, die Submission Ende März 2026 vorge-

sehen. Die Vergabe der Arbeiten ist in öffentlicher Sitzung 

des Gemeinderats im April 2026 terminiert. Für die Bauaus-

führung wurde bewusst ein großes Baufenster vom 04.05.26 

- 30.11.26 gewählt. Die Abrechnung der Baumaßnahme soll 

im März 2027 abgeschlossen sein. Die Kalkulation der Bau-

platzpreise erfolgt auf Grundlage der Submissionsergeb-

nisse. Die Vergabe der Bauplätze in diesem Mischgebiet ist 

auf Grundlage der Vergabekriterien im ersten Halbjahr 2026 

vorgesehen. Der Verkauf soll zeitnah erfolgen, um eine teil-

weise Refinanzierung der Bauausgaben zu erreichen. Der 

Gemeinderat fasst auf Grundlage dieser Informationen 

einstimmig den Baubeschluss zur Erschließung dieses Bau-

gebiets „Zeilweg II“. 

Nachdem auch der Bebauungsplan „Zeilweg II“ seit Okt. 25 

genehmigt ist und sich für die durchgeführte Baumaßnahme 

Sanierung des „alten Zeilwegs“ trotz Mehrkosten für die 

Ausführung einer Stützmauer eine deutliche Kostenunter-

schreitung andeutet, ist die Finanzierung des nächsten Vor-

habens „Erschließung des Baugebiets „Zeilweg II“ laut Haus-

halt gesichert. Der Gemeinderat beauftragt einstimmig das 

Ing.-Büro Schwörer mit der Durchführung einer beschränk-

ten Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten für das 

Baugebiet „Zeilweg II“. 

Für die Vereidigung und Verpflichtung von Bürgermeister 

Helmut Müller auf die nächste Amtszeit wird zunächst auf 

die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl am 28.09.25 (Wahl-

prüfungsbescheid des Landratsamts Biberach vom 14.10.25) 

verwiesen. Der wiedergewählte Bürgermeister Helmut 

Müller wird gem. § 42 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.04.23 durch das 

vom Gemeinderat hierzu gewählte Gemeinderatsmitglied 

Andreas Albinger im Namen des Gemeinderats für die 

nächste Amtszeit vereidigt und verpflichtet. 

Abschließend gibt BM Müller einen Rückblick auf 2025 und 

einen Ausblick in das neue Jahr 2026. Er bedankt sich bei 

den Mitgliedern des Gemeinderats für ihren ehrenamtlichen 

Einsatz sowie die stets guten Beratungen und bei den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung 

und des Gemeindeverwaltungsverbands, insbesondere auch 

bei Kämmerer Matthias Schmid, für die ausgezeichnete Zu-

sammen-/Mitarbeit im abgelaufenen Jahr. Er wünscht allen 

erholsame Weihnachtsfeiertage und alles erdenklich Gute 

im neuen Jahr, vor allem aber Gesundheit. 
 

 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbach am Federsee                                                                                                                                              Seite 5 

 

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND  
 

Ablesung der Wasserzähler 

Wir bitten alle Grundstückseigentümer die Wasserzähler auf 

Ende des Jahres abzulesen und den ausgefüllten Abschnitt 

bis spätestens 11.01.26 an die Verbands- oder an die Ge-

meindeverwaltung zurückzugeben. In diesem Zusammen-

hang weisen wir darauf hin, dass auch während des Jahres 

die Zählerstände in regelmäßigen Abständen überprüft 

werden sollten, um eventuelle Unregelmäßigkeiten festzu-

stellen. Die diesjährigen Ablesekarten bieten erstmalig die 

Möglichkeit die Zählerstände auch digital zu übermitteln. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten der digitalen Übermitt-

lung der Zählerstände. Vielen Dank für die Mithilfe. 

Ihr Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau 
 

NICHTAMTLICHER TEIL  
 

INFO-VERANSTALTUNG WEITERFÜHRENDER SCHULEN 
 

Donnerstag, 29.01.26, 16:30 bis 19:30 Uhr 

Karl-Arnold-Schule - Gewerbliche Schule Biberach  

Wir stellen das Technische Gymnasium vor mit den Profilen: 

Mechatronik, Informationstechnik sowie Gestaltungs- und 

Medientechnik. Wir informieren außerdem zu folgenden 

weiterführenden Schularten: 

• Pharmazeutisch-technisches Berufskolleg (PTA) 

• Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife 

• Technisches Berufskolleg I 

• 2-jährige Berufsfachschule (Elektro- und Metalltechnik) 

• Fachschule für Technik mit den Fachrichtungen Bau- und 

Maschinentechnik 

Matthias-Erzberger-Schule - Biotechnologie - Haus- und 

Landwirtschaft - Pflege - Sozialpädagogik 

Wir informieren über folgende Schularten: 

• Biotechnologisches, Ernährungswissenschaftliches sowie 

Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium 

• 2-jährige Berufsfachschule mit den Schwerpunkten 

Ernährung und Hauswirtschaft sowie Gesundheit und 

Pflege 

Darüber hinaus informieren wir über die 

• Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

(Vollzeit, PIA) 

• Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 

Direkteinstieg 

• Fachschule für Sozialpädagogik 

• Berufsfachschule Pflege und Altenpflegehilfe 

Der Bewerbungsschluss für Vollzeitschulen ist der 01.03.26. 

Informationen zu den Schularten und zum Anmeldever-

fahren finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule: 

www.kas-bc.de;  www.mes-bc.de 

Die für die Schüleraufnahme zuständigen Abteilungslei-

tungen und Lehrkräfte stehen an der Infoveranstaltung für 

Ihre Fragen zur Verfügung. 

Informationstag der Gebhard-Müller-Schule – Kauf-

männische Schule Biberach  

Die Gebhard-Müller-Schule – Kaufmännische Schule  

Biberach – lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler 

sowie deren Eltern herzlich zum Informationstag am Sa., 

24.01.26, von 10 bis 12 Uhr, in die Aula der Schule ein. 

Wir informieren an diesem Tag über folgende Schularten: 

• Wirtschaftsgymnasium 

• Berufskolleg I und II (BKI und BKII) 

• Berufskolleg Fremdsprachen (BKF) 

• Wirtschaftsschule 

Die Anmeldung für diese Bildungsgänge erfolgt im Zeitraum 

27.01.26 - 01.03.26 über das landesweite Bewerberver-

fahren Online (BewO). 

Ausführliche Informationen zu den Schularten und zum Be-

werbungsverfahren sind auf der Homepage der Schule ab-

rufbar: www.gms-bc.de 
 

LANDRATSAMT BIBERACH 
 

Mit dem Kreisforstamt auf Spurensuche im Winterwald 

Für Familien mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren 

Auch im Winterwald ist so einiges los. Die winteraktiven 

Tiere müssen sich auf Nahrungssuche begeben und hinter-

lassen dabei ihre Spuren. Für Do., 15.01.26, lädt das 

Kreisforstamt Biberach von 14 bis 16 Uhr zu einer 

kostenlosen Familienaktion in Winterreute ein. Dabei geht 

es auf Spurensuche im Winterwald: Trittsiegel, Fegespuren, 

Fraßspuren – jede Spur wird unter die Lupe genommen und 

die Familien erfahren spielerisch, welche Tiere auch in der 

kalten Jahreszeit unterwegs sind. Vorkenntnisse sind nicht 

nötig – nur warme Kleidung. Da die Wege verlassen werden, 

sollte auf Kinderwagen möglichst verzichtet werden. Die 

Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist unter 

www.biberach.de/KreisforstamtVeranstaltungen erforder-

lich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer-innen 

und Teilnehmer einen Link mit dem genauen Treffpunkt. 
 

BETREUUNGSVEREIN LANDKREIS BIBERACH E.V. 
 

Ehrenamtliche gesetzliche Betreuer/innen gesucht 

Der Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. sucht für die 

Begleitung von Menschen, die sich selbst nicht mehr vertre-

ten können, ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen, bzw. 

Betreuer nach dem Betreuungsgesetz.  

Wir suchen … 

• interessierte lebenserfahrene Menschen, die bereit sind, 

sich ehrenamtlich für hilfsbedürftige Menschen einzu-

setzen und ein bis zwei Stunden pro Woche Zeit hierfür 

investieren möchten,  

• sich für Menschen einzusetzen, die ihre eigenen Ange-

legenheiten nicht mehr selbst erledigen können,  

• Erfahrungen zu machen mit Behörden, Gerichten, 

Ärzten, Verwaltungen, Heimen etc. und sich für die 

Interessen kranker und behinderter Mitmenschen 

einzusetzen.  

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bei uns. Sie er-

reichen uns unter Tel.: 07351/17869, Bahnhofstr. 29, 88400 

Biberach, Ansprechpartner sind Frau Bittner und Herr Hofer. 

Email:  christine.bittner@betreuungsverein-bc.de  

andreas.hofer@betreuungsverein-bc.de 

http://www.kas-bc.de/
http://www.mes-bc.de/
http://www.gms-bc.de/
http://www.biberach.de/KreisforstamtVeranstaltungen
mailto:christine.bittner@betreuungsverein-bc.de
mailto:andreas.hofer@betreuungsverein-bc.de
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Wir unterstützen, beraten, begleiten und schulen Sie bei der 

Führung der ehrenamtlichen Betreuung. Wir freuen uns auf 

ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen. 
 

MITTEILUNGEN DER K IRCHE  
 

GOTTESDIENSTE IN DER PFARREI SEEKIRCH 
 

Donnerstag, 08. Januar  

18:00 Uhr  Rosenkranz in Tiefenbach 

18:30 Uhr Abendmesse in Tiefenbach, anschl. bis 21 Uhr 

Eucharistische Anbetung 

Sonntag, 11. Januar 

09:00 Uhr  Eucharistiefeier in Seekirch 

Dienstag, 13. Januar 

18.00 Uhr  Rosenkranz in Alleshausen 

18.30 Uhr  Abendmesse in Alleshausen 
 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR TIEFENBACH 
 

Nächste Feuerwehrprobe 
Am Montag, 12.01.26, findet um 19.30 Uhr die nächste 

Feuerwehrprobe statt.  

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 

gez. Miehle, Kommandant 
 

SV EINTRACHT SEEKIRCH E.V. 
 

Skiausfahrt am 24.01.26  

Am Sa., 24.01.26, veranstaltet der SV Eintracht Seekirch eine 

Skiausfahrt ins Montafon. Der Preis beträgt für die Busfahrt 

und die Skikarte für Erwachsene 70 € und für Kinder 60 €. 

Abfahrt ist um 5:45 Uhr in Alleshausen am Engel, Rückfahrt 

in St. Gallenkirch um 16:30 Uhr. Anmeldung telefonisch oder 

per WhatsApp unter 0172 8963361. Anmeldungen sind nur 

nach Bezahlung gültig, eine Rückerstattung ist leider nicht 

möglich. Meldet euch schnell an, die Plätze sind begrenzt! 
 

NARRENZUNFT FEUERHEXEN BAD BUCHAU E.V.  
 

Einladung zum närrischen Wochenende in Bad Buchau 

Wir laden sie herzlich zu unserem närrischen Wochenende 

von 16. bis 17.01.26 in Bad Buchau ein.  

Am Freitag beginnen wir um 20 Uhr mit der ersten Hexplo- 

sion mit buntem Programm.  

Der Samstag startet dann ab 15:30 Uhr mit unserem Umzug 

durch die Straßen von Bad Buchau. Wir würden uns freuen, 

wenn wir Sie an diesem Tag herzlich begrüßen dürfen. 

 

Einladung zum Narrenbaumstellen  

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem Narrenbaumstellen 

auf den Dorfplatz in Tiefenbach ein. 

Am Fr., 23.01.26 um 18:30 Uhr wird unser Narrenbaum mit 

Begleitung der zunfteigenen Schalmeien und der Ent-

stehungsgeschichte aufgestellt und anschließend dürfen wir 

Sie im Gemeindesaal zu einer Brauchtumsparty mit kleinem 

Rahmenprogramm einladen. 

Auf zahlreiche Zuschauer freuen wir uns. 

Eure Narrenzunft Feuerhexen Bad Buchau e.V. 

 

 

ANZEIGEN /  WERBUNG  
 

 


